
Bericht der öffentlichen Gemeinderatssitzung der Gemeinde Gammelsdorf 
am 11.09.2024 

 
 
Neubau einer Maschinenhalle als Ersatzbau sowie Abbruch der bestehenden Halle, 
Hauptstraße in Gammelsdorf 
Das Bauvorhaben fügt sich gemäß § 34 Abs. 1 BauGB nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der 
Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung 
ein. 
Der Gemeinderat befürwortet das Bauvorhaben. 
 
Antrag auf Ausbau des Dachgeschosses und Anbau eines Balkons, Rosenstraße in 
Gammelsdorf 
Das Bauvorhaben befindet sich gemäß § 30 Abs. 1 BauGB im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
"Nord VII" und benötigt Befreiungen vom Bebauungsplan. 
Der Gemeinderat befürwortet das Bauvorhaben und erteilt die beantragten Befreiungen. 
 
Errichtung eines Carports inkl. Abstellraum, Am Anger in Gammelsdorf 
Das Bauvorhaben befindet sich gemäß § 30 Abs. 1 BauGB im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
"Eichenweg" und benötigt Befreiungen vom Bebauungsplan. 
Der Gemeinderat befürwortet das Bauvorhaben und erteilt die Befreiungen. 
Eine entsprechende Genehmigung für die isolierte Befreiung soll durch die Verwaltung erlassen werden. 
 
Neubau eines Einfamilienhauses mit zwei Stellplätzen, Holledauer Ring in Gammelsdorf 
Das Bauvorhaben befindet sich gemäß § 30 Abs. 1 BauGB im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
"1. Änderung Wohngebiet Reithmaier Feld" und hält sämtliche Festsetzungen des Bebauungsplanes 
ein. 
Durch die Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplanes handelt es sich hierbei um eine 
Genehmigungsfreistellung. Diese wird vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 
 
Neubau einer Doppelhaushälfte mit drei Wohneinheiten, Holledauer Ring in Gammelsdorf 
Das Bauvorhaben befindet sich gemäß § 30 Abs. 1 BauGB im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
"1. Änderung Wohngebiet Reithmaier Feld" und hält sämtliche Festsetzungen des Bebauungsplanes 
ein. 
Durch die Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplanes handelt es sich hierbei um eine 
Genehmigungsfreistellung. Diese wird vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 
 
Neubau einer Doppelhaushälfte mit drei Wohneinheiten, Holledauer Ring in Gammelsdorf 
Das Bauvorhaben befindet sich gemäß § 30 Abs. 1 BauGB im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
"1. Änderung Wohngebiet Reithmaier Feld" und hält sämtliche Festsetzungen des Bebauungsplanes 
ein. 
Durch die Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplanes handelt es sich hierbei um eine 
Genehmigungsfreistellung. Diese wird vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 

 
Antrag Tempo 30 in Priel 
Der Gemeinderat beschließt, ab der Ortstafel von Fahrtrichtung Hufnagelreuth kommend bis zur 
Ortstafel in Fahrtrichtung Oberpriel eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h anzuordnen.   


